
 

 

 

Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung 15.02.2021 

OE / SE BzBmIHL  

Bezirksamtsvorlage zur Beschlussfassung 

für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, 23. Februar 2021 

1 Gegenstand der Vorlage 

Titel: Interkulturelles Haus, Geßlerstr. 11, 10827 Berlin 

 

2 Berichterstatter_in 

Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler 

3 Beschluss 

Das Bezirksamt beschließt, 

1. dass alle Angelegenheiten, die die Immobilie Geßlerstr. 11 (Haupthaus) betreffen, vom 

Bereich der/des Integrationsbeauftragten bearbeitet werden, 

2. dass die Immobilie weiterhin im Fachvermögen Schule/Sport verbleibt,  

3. dass der Bereich Schule/Sport finanziell neutral gestellt ist.  

4 Begründung 

Mit dem Interkulturellen Haus bietet das Bezirksamt Schöneberg bzw. Tempelhof-

Schöneberg Menschen seit 1997 gleich welcher Herkunft und welchen Alters einen Ort für 

Eigeninitiative, Austausch, Diskussionen, Kreativität, Netzwerkarbeit und Bildung. Ziel ist die 

Stärkung des friedvollen Miteinanders von Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte 

sowie des zivilgesellschaftlichen Engagements in den Bereichen Integration, Migration und 

Arbeit mit Geflüchteten. Die Schwerpunkte der Angebote liegen momentan in den Bereichen 

Musik, Bildende Kunst, Literatur, Spracherwerb, Schülerhilfe, Beratung, Vorträge sowie 
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Familien- und Themenabende und erlauben die niedrigschwellige Teilnahme aller, auch 

bildungsferner Gruppen. 

Da die Geßlerstr. 11 zum Komplex der Sportanlage Monumentenstr. gehört, ist sie Teil des 

Fachvermögens des Schul- und Sportamtes, das damit auch bisher für alle Angelegenheiten 

der Immobilie zuständig war. Da die inhaltliche Verantwortung über Art und Umfang der 

Nutzung vollständig im Bereich der/des Integrationsbeauftragten liegt, ist das Schul- und 

Sportamt hier quasi "im Auftrag" tätig. Dies bedeutet zum Teil doppelte Arbeit bzw. 

zumindest deutlichen Abstimmungsbedarf. Diese zusätzlich anfallende Arbeit kann durch die 

klare Zuordnung dieser Angelegenheiten zum Bereich der Integrationsbeauftragten 

entfallen.  

5 Rechtsgrundlage 

Text 

6 Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

keine 

7 Haushaltsmäßige / Personalwirtschaftliche Auswirkungen 

Keine, da Finanzierung des Interkulturellen Hauses bereits gesichert ist.  

8 Unterrichtung BVV 

nein  

9 Mitzeichnung 

JugsDez - Mitzeichnung ist erfolgt am 11.02.2021 

 

Angelika Schöttler  

Bezirksbürgermeisterin 
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